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Landkdufe durch Auslénder

Auf eine Kleine Anfrage von Nationalrat Grendelmeier (unabh. Ziirich)
tiber die Wirksamkeit der Schutzbestimmungen gegen den Ausverkauf
unseres Grund und Bodens an Personen mit Wohnsitz im Ausland ant-
wortet der Bundesrat unter anderem folgendes:

Es trifft zu, dass im Jahre 1962 rund 1700 Gesuche von Persenen

mit Wohnsitz im Ausland um Bewilligung des Erwerbes von insgesamt

480 Hektaren im Werte von total 200 Mill. Franken gutgeheissen wurden,
Seit Juni 1961 bis Juni 1963, also in den ersten zwei Jahren der Be-
willigungpflicht haben rund 3300 Gesuchsteller die Bewilligung fiir den
Erwerb von insgesamt 850 Hektaren im Werte von 380 Millionen Franken
erhalten, wdhrend die Anzahl der verweigerten B ewilligungen sich in
der gleichen Zeit auf rund 360 beziffert, die sich auf 130 Hektaren

im Werte von 80 Mill., Franken beziechen,

Bei der Wiirdigung dieser Zahlen ist davon auszugehen, dass einzelne
Bewilligungen nicht ausgeniitzt werden und die Statistik zwar auch die
Handdmderungen zwischen Personen mit Wohnsitz im Ausland, aber nicht
zwischen Personen mit Wohnsitz im Ausland einerseits und Personen mit
Wohnsitz in der Schweiz anderseits erfasst, wenn diese letzteren als
Erwerber auftreten, Sie gibt insofern nicht den Nettozuwachs wieder,
sondern einen hoheren Betrag, dies diirfte selbst unter Einrechnung
von Rechtsgeschédften gelten, die, wie der Erwerb der Aktien von
Immobiliengesellschaften, der Bewilligungspflicht unterliegen, aber
ohne Bewilligung getétigt worden sind, oder von Rechtsgeschiften, die
der Umgehung der Bewilligungspflicht dienen, Ausserdem ist zu bedenken
dass rund 7 Prozent der Bewilligungen auf Auslandschweizer entfallen,
und die Bewilligung, cie kraft zwingender gesetzlicher Vorschrift erteilt
werden miissen, rund 30 Prozent von Fldchen und Wert ausmachen,

Der Bundesrat kommt zum Schluss, dass moglicherweise die Strenge der
Vorschriften und Strenge der Bewilligungspraxis zu winscien librig lassen.
Die Bewilligungspflicht ist aber nicht wirkungslos., Was die Bewilligungs-
praxis anbelangt so bemitht Sich das Eidgendssische Justiz- und Polizei-
departement, im Rahmen seiner beschrénkten Moglichkeiten, im wesentlichen
durch Ausiibung seinew Beschwerderechtes gegeniiber letztinstanzlichen
kantonalen Bewilligungen, Abhilfe zu schaffen., Im iibrigen ist der Bundes-
rat bereit, die Frage einer Verlédngerung der bis Ende 1965 befristeten
Bewilligungspflicht und in diesem Zusammenhang eine Modifizierung der
Bestimmungen zu priifen, besonders im Sinne einer besseren Ueberwachung
der Immobiliengesellschaften, die sich von 11 969 im Juni 1961 auf

13 777 im Juni 1963 vermehrt haben,



	Landkäufe durch Ausländer

